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Weiterer BBB – Erfolg: 

Auch künftig Altersteilzeit für bayerische 
Beamtinnen und Beamte möglich! 

 

In einem Spitzengespräch am 23. März 2009 mit Ministerpräsident Horst Seehofer und 
Finanzminister Georg Fahrenschon gelang es der Delegation des BBB (Vorsitzender Rolf 
Habermann sowie die stellvertretenden Vorsitzenden Ilse Schedl, Hermann Benker, Josef 
Bugiel, Wilhelm Renner und Gerhard Sixt), neben der Besoldungsanpassung ab 
01.03.2009 (siehe dazu gesondertes Info) auch die vom BBB konsequent geforderte 
Verlängerung der Altersteilzeitregelungen durchzusetzen. 
 

Soweit es die Altersteilzeit außerhalb Bayerns überhaupt (noch) gibt, dient diese – anders 
als in Bayern – entweder lediglich dem Stellenabbau oder ist auf bestimmte 
Beschäftigtengruppen (wie etwa Lehrer in Nordrhein-Westfalen) beschränkt. Nach 
geltender Rechtslage wären die Altersteilzeitregelungen auch in Bayern Ende 2009 
ausgelaufen. Jetzt wurde dem BBB eine Verlängerung zugesagt. Dabei konnte ein 
Kritikpunkt an den alten Regelungen beseitigt werden: Künftig wird für die betroffenen 
Ressorts die Möglichkeit bestehen, Ersatzstellen im Eingangsamt bereitzustellen. Damit 
profitieren nicht nur diejenigen, die in Altersteilzeit gehen, sondern auch die verbleibenden 
Beschäftigten von der Neuregelung. Wegen den damit verbundenen (nicht unerheblichen  
Kosten) mussten im Gegenzug Änderungen bei den Rahmenbedingungen akzeptiert 
werden: 
 

Die Rahmenbedingungen ab 1. Januar 2010: 

•••• Besoldung: 80% der Nettobezahlung 

•••• Arbeitszeitanteil: 60% 

•••• Ruhegehaltfähigkeit: 60% 

•••• Mindestalter: vollendetes 60. Lebensjahr, 
Schwerbehinderte vollendetes 58. Lebensjahr 

 

Mit der Verlängerung der Altersteilzeitregelungen, der Besoldungsanpassung ab 
01.03.2009, sowie der zusätzlichen im Doppelhaushalt 2009/2010 bereitgestellten 
18.000 Beförderungsmöglichkeiten konnte der BBB für die bayerischen Beamtinnen 
und Beamten ein im bundesweiten Vergleich einmaliges Gesamtpaket durchsetzen. 


